
 
Der Regionaldirektor 
als Regionalplanungsbehörde 

 
 
 

Drucksache Nr.:  12/0224 08.11.2010 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss vorberatend 24.11.2010 2.6 
Verbandsausschuss vorberatend 02.12.2010 1.7 
Verbandsversammlung beschließend 13.12.2010 1.7 
 
 
Betreff: 7.Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster 

(Teilabschnitt Emscher-Lippe)  
Kraftwerksstandort in der Stadt Datteln - Erarbeitungsbeschluss -  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1.  Die Regionalplanungsbehörde wird beauftragt, das Erarbeitungsverfahren zur 7. 
Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt 
Emscher-Lippe) auf dem Gebiet des Regionalverbandes Ruhr zur Festlegung 
eines Kraftwerksstandortes in der Stadt Datteln auf Grundlage des vorgelegten 
Entwurfes (Anlage 1), des Umweltberichts (Anlage 3) und der FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung (Anlage 4) auf der Grundlage der förmlichen 
Anregung der Vorhabensträgerin (Eon) gem. § 19 Abs. 2 Landesplanungsgesetz 
NRW durchzuführen. 

 
2.  Bei der Erarbeitung der Änderung des Regionalplanes werden die in der Anlage 2 

dieser Sitzungsvorlage aufgeführten öffentlichen Stellen sowie Personen des 
Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz beteiligt. 
 

3. Die Frist, innerhalb derer die öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts 
Bedenken und Anregungen zu der beabsichtigten Änderung des Regionalplanes 
vorbringen können, wird auf drei Monate festgesetzt. 

 
4.  Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von drei Monaten zur 7. 

Änderung des Regionalplanes (Teilabschnitt Emscher-Lippe) bei der 
Regionalplanungsbehörde Stellung zu nehmen. 

 
5. Zur Ermöglichung des vorrangigen Einsatzes vom Importkohle zur 

Stromerzeugung im geplanten Kraftwerk wird ein Zielabweichungsverfahren von 
dem Ziel D.II.2.1 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW („vorrangiger 
Einsatz heimische Primärenergieträger zur Stromerzeugung“) für erforderlich 
gehalten. Die Verbandsversammlung beschließt, dass durch die 
Regionalplanungsbehörde, bei der Landesplanungsbehörde nach hinreichender 
Konkretisierung der Entwurfsfassung (nach dem Meinungsausgleichstermin) im 
laufenden Regionalplanungsverfahren ein Zielabweichungsverfahren beantragt 
wird. 



- 2 - 
 

 
6. Für die Festlegung des Kraftwerksstandortes im Regionalplan wird ebenfalls die 

Notwendigkeit der Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens gesehen, da 
der Standort außerhalb der im Plangebiet festgelegten Standorte für die 
Energieerzeugung B 3.5 (Datteln-Waltrop), B 3.6 (Dorsten-Ost) und B 3.7 
(Gelsenkirchen-Heßler) des Landesentwicklungsplan NRW liegen würde. Die 
Verbandsversammlung beschließt, dass durch die Regionalplanungsbehörde, 
bei der Landesplanungsbehörde nach hinreichender Konkretisierung der 
Entwurfsfassung (nach dem Meinungsausgleichstermin) im laufenden 
Regionalplanungsverfahren ein Zielabweichungsverfahren beantragt wird. 

 
7. Die Verbandsversammlung beauftragt die Regionalplanungsbehörde, in 

Abstimmung mit der Landesregierung die Vorbereitungen für den Abschluss 
eines raumordnerischen Vertrages zur Regelung der Stilllegung des 
Altkraftwerks Datteln I-III mit der Vorhabensträgerin zu treffen. 

 
8. Die Verbandsversammlung bitte die Landesregierung, die mit dem 

Kabinettbeschluss der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 2. November 
2010 vorgelegten Eckpunkte des Klimaschutzgesetzes NRW zeitnah zu 
konkretisieren und das angekündigte Klimaschutzgesetz unverzüglich auf den 
Weg zu bringen, so dass die Regelungsinhalte noch in die 7. Änderung des 
Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-Lippe) 
einfließen können. 

 
9. Die Verbandsversammlung bitte die Landesregierung, die Möglichkeiten  der 

weiteren Kompensation der durch das geplante Kraftwerk entstehenden 
zusätzlichen Emissionen auszuloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich 
Bongartz, Michael Bereich 3 Planung 
Akt.zeichen 

15 –  
Staatl. Regionalplanung 

 Rommelspacher, 
Thomas 

Dr. habil. Th. Rommelspacher  

 
 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss Beratungs- 
ergebnis □ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
1. X  keine 
 
 

  

2.       € 

Aufwand 201  

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 200  

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:       €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:       €/a 

 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 200  

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Heinz-Dieter Klink 
 


